
Rechtsmittel des Herrn Ammayappan Ayyanarsamy gegen 
den Beschluss des Gerichts Erster Instanz (Fünfte Kammer) 
vom 1. April 2008 in der Rechtssache T-412/07, 
Ammayappan Ayyanarsamy gegen Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften und Bundesrepublik 

Deutschland, eingelegt am 3. Juni 2008 

(Rechssache C-251/08 P) 

(2009/C 141/38) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Ammayappan Ayyanarsamy (Prozessbevoll
mächtigter: H. Kotzur, Rechtsanwalt) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen Ge
meinschaften, Bundesrepublik Deutschland 

Mit Beschluss vom 17. März 2009 hat der Gerichtshof (Achte 
Kammer) das Rechtsmittel zurückgewiesen und beschlossen, 
dass Herr Ayyanarsamy seine eigenen Kosten trägt. 

Rechtsmittel der VDH Projektentwicklung GmbH und der 
Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH gegen den 
Beschluss des Gerichts Erster Instanz (Zweite Kammer) 
vom 25. Juni 2008 in der Rechtssache T-185/08, VDH 
Projektentwicklung GmbH und Edeka Handelsgesellschaft 
Rhein-Ruhr mbH gegen Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften, eingelegt am 27. August 2008 

(Rechssache C-387/08 P) 

(2009/C 141/39) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerinnen: VDH Projektentwicklung GmbH und 
Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (Prozessbevollmäch
tigter: C. Antweiler, Rechtsanwalt) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen Ge
meinschaften 

Die VDH Projektentwicklung GmbH und die Edeka Handels
gesellschaft Rhein-Ruhr mbH haben am 27. August 2008 
beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften Rechtsmit
tel gegen den Beschluss des Gerichts erster Instanz der Europäi
schen Gemeinschaften vom 25. Juni 2008 in der Rechtssache T- 
185/08, VDH Projektentwicklung GmbH und Edeka Handels
gesellschaft Rhein-Ruhr mbH gegen Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, eingelegt. Prozessbevollmächtigter der 
Rechtsmittelführerinnen ist Rechtsanwalt Dr. Clemens Antwei
ler, Rotthege Wassermann & Partner, Postfach 20 06 69, DE- 
40103 Düsseldorf. 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Siebte Kam
mer) hat durch Beschluss vom 3. April 2009 das Rechtsmittel 
zurückgewiesen und beschlossen, dass die Rechtsmittelführer
innen ihre eigenen Kosten zu tragen haben. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia (Spanien), eingereicht am 19. März 
2009 — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España 

E.T.T. S.A. 

(Rechtssache C-104/09) 

(2009/C 141/40) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Pedro Manuel Roca Álvarez 

Beklagter: Sesa Start España E.T.T. S.A. 

Vorlagefrage 

Verstößt ein nationales Gesetz (konkret Art. 37 Abs. 4 des 
Arbeitnehmerstatuts), das das Recht auf eine bezahlte Arbeits
befreiung für Stillzeiten, die in einer Verkürzung der täglichen 
Arbeitszeit um eine halbe Stunde oder in einer Arbeitsbefreiung 
von einer Stunde, die in zwei Abschnitte aufgeteilt werden 
kann, besteht, freiwilligen Charakter hat und vom Unternehmer 
zu vergüten ist, bis das Kind neun Monate alt ist, ausschließlich 
den in einem Lohn- oder Gehaltsverhältnis beschäftigten Müt
tern, nicht aber den in einem Lohn- oder Gehaltsverhältnis 
beschäftigten Vätern zuerkennt, gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung, der jede Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts verbietet und in Art. 13 des Vertrags, in der Richt
linie 76/207/EWG ( 1 ) des Rates vom 9. Februar 1976 zur Ver
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män
nern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, 
zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug 
auf die Arbeitsbedingungen sowie in der Richtlinie 2002/73 ( 2 ), 
durch die die genannte Richtlinie geändert wurde, verankert ist? 

( 1 ) ABl. L 39, S. 40. 
( 2 ) ABl. L 269, S. 25. 

Rechtsmittel, eingelegt am 18. März 2009 von der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das 
Urteil des Gerichts erster Instanz (Dritte erweiterte 
Kammer) vom 18. Dezember 2008 in verbundenen 
Rechtssachen T-211/04 und T-215/04, Regierung von 
Gibraltar und Vereinigtes Königreich/Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften 

(Rechtssache C-106/09 P) 

(2009/C 141/41) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten (Prozessbevollmächtigte: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Government of Gibraltar, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland, Königreich Spanien
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